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Hinweis zum Ermittlungsverfahren gegen Merkel u. a.

_______________________________________________________________________________

Mein Zeichen (



):



Ihr Zeichen (



):



Strafvereitelung im Amt (§ 258 a StGB) durch Bundesanwaltschaft

Sehr geehrte Damen und Herren!



In Anlage können Sie meine Strafanzeige gegen Merkel und ihre Regierungskriminellen lesen,

die ich am 01.11.2015 wegen bandenmäßiger Einschleusung von Ausländern (§ 96 AufenthG)

u. a. strafrechtlich relevanter Tatbestände erstattete. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren

wurde eingestellt, weil „Hochverrat“ nicht tatbestandlich sei. 1 Lesen Sie diesbezüglich insbesondere die Einleitung zur Strafanzeige.

Untermauert wurde meine Strafanzeige durch das Gutachten des Staatsrechtlers Prof. iur. Karl

Schachtschneider, schließlich muß man das Rad nicht noch einmal erfinden.

Am 10.11.2015 sah ich mich durch den Artikel „Herbst der Kanzlerin. Geschichte eines

Staatsversagens“, erschienen in der Welt vom 0 .11.2015, veranlaßt, meine Strafanzeige zu

ergänzen, denn der Artikel führte unzweifelhaft vor Augen, daß die Regierungskriminellen

konkret wußten, strafbar zu handeln (wichtig für die subjektive Tatseite):

... wonach „empörte Spitenbeamte“ schon im Spätsommer im Besitz eines „zirkulierenden Papiers“ waren, „in dem auf die geltende Rechtslage in vier Punkten gepocht wird.

Gleich im ersten Satz wird auf Paragraf 18, Abs. 2, Nr. 1 des geltenden Asylverfahrensgesetzes hingewiesen: Einem Asylsuchenden, der aus einem sicheren Drittstaat einreist,

ist die Einreise zu verweigern. Und weiter: Die deutschen Grenzbehörden seien verpflichtet, unberechtigte Personen zurückzuweisen. Entgegenstehende Weisungen seien

rechtswidrig und strafbar.“

Das ist eindeutig und hat historische Parallelen zum Dritten Reich:
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Schreiben der Bundesanwaltschaft vom 16.11.205 zu AZ 1 AR 1951/15
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„Dr. Robert Kempner, seinerzeit Justitiar der Polizeiabteilung des Preußischen Innenministeriums, versuchte nach dem Verfahren gegen Hitler vor dem Reichsgericht die Oberreichsanwaltschaft zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Meineids gegen

Hitler zu bewegen. Oberreichsanwalt Werner, der sich später als Nationalsozialist entpuppte, zog das Verfahren jedoch hin, das nach dem Rat Staatssekretärs Wilhelm Abbeg

die Grundlage für Hitlers Ausweisung (und damit das Ende des Nationalsozialismus)

schaffen sollte.“ 2

Dort wurde das Verfahren verschleppt, hier Strafvereitelung im Amt (§ 258 a StGB) begangen.



Anlage: Strafanzeige gegen Merkel u. a.

2



Die Mär von der deutschen Kollektivschuld – und ihre Profiteure, Uwe Gattermann, S.
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Uwe Gattermann &amp; Usa Gattermann, 320/4 Mo 10, A. Seka, Buengkhan 38150 – THAILAND  0066 –

 0861 –

Mail: GaGa.2500@gmx.de



TELEFAX

Fax-Nr.: 0721 An die

Bundesanwaltschaft

Brauerstraße 30



IM Erika, Angela Merkel

TH – Seka, den 01.11.2015



FRoG – 76135 Karlsruhe

Zu Händen GBA Dr. Peter Frank



Einstellung Ermittlungsverfahren A. Merkel

Sehr geehrter Herr Dr. Frank!

Wie diversen Zeitungen, so z. B. dem „Handelsblatt“, zu entnehmen ist, kündigte Ihre Pressesprecherin, Frauke Köhler, in der vergangenen Woche an, ca. 400 Strafanzeigen von Bürgern

gegen Angela Merkel, Berlin, seien oder werden voraussichtlich ohne Prüfung eingestellt, weil

der zur Anzeige gebrachte Tatbestand des Hochverrats nicht erfüllt sei.

Das mag stimmen, ändert aber nichts daran, daß der zentrale Grundsatz staatsanwaltlicher Ermittlungstäigkeit das Legalitätsprinzip (§ 152 II. StPO) ist. Und das besagt, daß die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen zureichender Anhaltspunkte verpflichtet ist, wegen aller verfolgbaren

Straftaten einzuschreiten. § 160 I. StPO präzisiert den Verfolgungszwang. Danach ist der Sachverhalt zu erforschen, sobald die Behörde vom Verdacht einer Straftat Kenntnis erlangt.

Der Tenor der Strafanzeigen war, daß Merkels „Flüchtlingspolitik“ („Flüchtlinge“ sind keine

politisch Verfolgten im Sinne des Art. 16 a GG) als Hochverrat gewertet wurde. Nun einfach

mit der Feststellung solche Ermittlungen einzustellen, Hochverrat setze voraus, daß der Täter

„mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt handeln müsse“, wird Ihrer oben genannten

Aufgabe nicht gerecht, da Sie wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten haben, sich

nicht darauf zurückziehen können, Hochverrat sei nicht tatbestandlich, aber Merkels Hauptrolle als bandenmäßige Schleuserin und Anstifterin zur Schleusung einfach unter den Teppich
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kehren. Vielmehr haben Sie auch in dieser Richtung zu ermitteln (selbstverständlich auch wegen der damit einhergehenden Untreue zu Lasten der Steuerzahler).

Ich erstatte hiermit ausdrücklich Strafanzeige gegen Angela Merkel, Berlin, wegen aller in Betracht kommenden Formen der bandenmäßigen Schlepperei, Untreue zu Lasten der deutschen

Steuerzahler usw. und erlaube mir, zur Begründung das Rechtsgutachten von Prof. iur. Karl

Schachtschneider vorzulegen, das wie folgt lautet:



Wissensmanufaktur

vom 12.09.2015



Verfassungswidrige Einwanderung

von Flüchtlingen nach Deutschland

Ein Überblick über die Rechtslage von Prof. iur. Karl Schachtschneider

Die asylrechtliche Zuwanderungspolitik soll im Folgenden auf den Prüfstein des Grundgesetzes gestellt werden:

Subjektives Recht der Flüchtlinge auf Asylrecht?

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“, lautete Art. 16 Abs. 2 GG und lautet nach der ayslrechtlichen Grundgesetzänderung 1993 Art. 16 a Abs. 1 GG. Dem neuen Grundgesetzartikel

wurde allerdings ein Absatz 2 hinzugefügt, der das Grundrecht auf Asylrecht wesentlich einschränkt. Art. 14 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formuliert: „Jeder hat

das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und genießen.“ Auch das Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951/1967 gibt den Flüchtlingen

einen ähnlichen Status, aber kein subjektives Recht auf Ausnahme in das Zufluchtsland.

Die Staatenpraxis hat in dem Asylrecht immer, ähnlich dem früheren Kirchenasyl, ein Recht

der Staaten gegenüber anderen Staaten gesehen, deren Staatsangehörigen vor deren politischer

Verfolgung Schutz zu gewähren, ein Schutz, der eigentlich eine Verletzung der Personalhoheit

des Verfolgerstaates ist.

Ein subjektives, also einklagbares Recht auf Asylrecht praktiziert auf Grund einer früheren,

stetigen Judikat des Bundesverfassungsgerichts nur Deutschland. Diese Judikatur war und ist

irrig. Dem Völkerrecht entsprach sie nie. Das zeigt der deutlichere Wortlaut der Menschenrechtserklärung, vor allem aber das Wort „genießt“, mit dem ein subjaktives Recht zu formulieren geradezu abwegig ist. Wenn jemandem Asyl gewährt wird, dann kann er es als eine Art

des vorbergehenden Aufenthaltsrechts genießen und ist vor Auslieferung sicher. Das subjektive

Recht hat zu langjährigen Asylverfahren geführt, welche außerordentliche menschliche

Schwierigkeiten mit sich bringen und immense Kosten verursachen.

Politische Verfolgung als Asylrechtsgrund



Telefonische Auskünfte werden unverbindlich erteilt.



Wie schon beim Zuwanderungssturm in den frühen neunziger Jahren sind die meisten Asylanträge erfolglos. Meist stellen diese mißbräuchlich Wirtschaftsflüchtlinge, die ein besseres Leben in Deutschland suchen. Ubi bene ibi patria, ist deren Maxime. Rechtsmißbrauch ist kein

Rechtsgebrauch und somit nicht schutzwürdig. Es versteht sich, daß wirtschaftliche Not eines

Landes kein Asylgrund ist. Aber auch Krieg eines Landes oder Bürgerkrieg in einem Land

wird nicht als politische Verfolgung anerkannt. Nur die persönliche Verfolgung eines Menschen, „durch die er in seinem Leben oder seiner Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist“, schafft nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die auch als

Asylgründe praktiziert werden, einen Asylgrund (Art. 1 A Nr. 2 der Konvention). Die Verfolgung muß vom Herkunftsstaat ausgehen oder von Kräften, die ein Land oder einen Landesteil

wie ein Staat beherrschen. Es genügt, daß der Herkunftsstaat keinen Schutz gegen die Verfolgung leistet. Die Lebensgefahr, die etwa vom „Islamischen Staat“ in Syrien für Schiiten, Jesiden, Christen oder nicht religiöse Menschen ausgeht, mag als politische Verfolgung im Sinne

des Asylrechts angesehen werden, ist aber eher ein Element des Bürgerkriegs in Syrien, der

dort von fremden Mächten herbeigeführt wurde und fortgesetzt wird. Zu bedenken ist der subsidiäre internationale Schutz, auf den ich unten eingehe.

Seit 1993 kein Asylgrundrecht bei der Einreise aus sicheren Staaten

Die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts hatte zu derart untragbaren Belastungen für

Deutschland geführt, daß nach langen Auseinandersetzungen in Abstimmung mit der Europäischen Union das Grundrecht auf Asylrecht geändert wurde. Absatz 2 Satz 1 des Art. 16 a GG

schränkt die Berufung auf das Grundrecht des Absatz 1 und damit den asylrechtlichen Grundrechtsschutz drastisch ein, nämlich:

„Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen

Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des

Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze

der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.“

Diese Änderung des Grundgesetzes, eine Notwendigkeit für Deutschland, hat Wutstürme der

Asylrechtsbefürworter ausgelöst. Sie wurde aber vom Bundesverfassungsgericht in ihrer Relevanz, das Grundrecht in den tatbestandlichen Fällen aufzuheben, in der Grundsatzentscheidung

vom 14. Mai 1996 anerkannt (BVerfG , 49 fff). Das Gericht hat in Rn. 166 ausgesprochen:

„Das vom verfassungsändernden Gesetzgeber gewählte Konzept der sicheren Drittstaaten beschränkt den persönlichen Geltungsbereich des in Art. 16 a Abs. 1 GG nach

wie vor gewährleisteten Grundrechts auf Asyl. Die Regelung knüpft an den Reiseweg

des Ausländers Folgerungen für dessen Schutzbedürftigkeit: Wer aus einem sicheren

Drittstaat im Sinne des Art. 16a Abs. 2 Satz 1 GG anreist, bedarf des Schutzes der

grundrechtlichen Gewährleistung des Absatzes 1 in der Bundesrepublik Deutschland

nicht, weil er in dem sicheren Drittstaat Schutz vor politischer Verfolgung hätte finden

können. Der Ausschluß vom Asylgrundrecht ist nicht davon abhängig, ob der Ausländer in den Drittstaat zurückgeführt werden kann oder soll. Ein Asylverfahren findet

nicht statt. Es entfällt auch das als Vorwirkung eines grundrechtlichen Schutzes gewährleistete vorläufige Bleiberecht. Hieran knüpft Art. 16a Abs. 2 Satz 3 GG die Folge,

daß in den Fällen des Satzes 1 aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden können.

Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat mittels Art. 16 a GG den Fehler des Bundesverfassungsgerichts in der frühen, asylrechtlich problemlosen Zeit, weitgehend wiedergutgemacht
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und das subjektive Recht auf Asyl für die meisten Asylbewerber aufgehoben. Dem Gericht

blieb nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Der Wortlaut der Novellierung ist eindeutig.

Wer jedenfalls aus einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union einreist, kann sich

auf das Asylgrundrecht nicht berufen. Das sind fast alle Asylbewerber, die nach Deutschland

anders als mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff über die Nordsee einreisen; denn

Deutschland hat außer zur Schweiz nur Grenzen zu Mitgliedsstaaten der Union. Die Schweiz

ist allemal ein sicherer Drittstaat im Sinne des zitierten Satz 1 von Absatz 2 des Art. 16 a GG.

Das Bundesverfassungsgericht hat in der zitierten Leitentscheidung in Rn. 186 klargestellt:

„Da nach der derzeit geltenden Rechtslage (Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 GG und Anlage I.

zu § 26a AsylVfG) alle an die Bundesrepublik Deutschland einreisenden Ausländer von

der Berufung auf Art. 16 a Abs. 1 GG ausgeschlossen, auch wenn sein Reiseweg nicht

im einzelnen bekannt ist.“

Eine Einreise aus allen Nachbarstaaten ist somit durchgehend illegal und wird nicht durch

Asylbegehren gerechtfertigt. Sie ist zudem strafbar. Sie geschieht dennoch massenhaft und

wird geradezu gefördert.

Normative Vergewisserung der Sichereit im Drittstaat

Weiter erklärte das Gericht in Rn. 190 des Urteils:

„Der Regelungsgehalt des Art 16 a Abs. 2 GG folgt aus dem mit dieser Verfassungsnorm verfolgten Konzept einer normativen Vergewisserung über die Sicherheit im

Drittstaat. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gelten als sicher kraft

Entscheidung der Verfassung. Andere Staaten können durch den Gesetzgeber aufgrund

der Feststellung, daß in ihnen die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention

sichergestellt ist, zu sicheren Drittstaaten bestimmt werden (Art. 16 a Abs. 2 Satz 2

GG). Diese normative Vergewisserung bezieht sich darauf, daß der Drittstaat einem

Betroffenen, der sein Gebiet erreicht hat, den nach der Genfer Flüchtlingskonvention

und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gebotenen

Schutz vor politischer Verfolgung und anderen ihm im Herkunftsstaat drohenden

schwerwiegenden Beinträchtigungen seines Lebens, seiner Gesundheit oder seiner

Freiheit gewährt; damit entfällt das Bedürfnis, ihm Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland zu bieten. Insoweit ist die Sicherheit des Flüchtlings im Drittstaat generell

festgestellt. Art. 16 a Abs 2 GG sieht nicht vor, daß dies im Einzelfall überprüft werden

kann. Folgerichtig räumt Satz 3 des Art. 16 a Abs 2 GG den Behörden kraft Verfassungsrecht die Möglichkeit ein, den Flüchtling in den Drittstaat zurückzuschicken,

ohne daß die Gerichte dies im einstweiligen Rechtschutzverfahren verhindern dürfen.

Auch ein Vergleich mit Art. 16a Abs. 3 GG macht deutlich, daß eine Prüfung der

Sicherheit eines Ausländers im Drittstaat im Einzelfall nicht stattfindet. Gemäß Art.

16a Abs. 3 GG kann der aus einem sicheren Herkunftsstaat kommende Asylbewerber

die Vermutung, er werde dort nicht politisch verfolgt, duch individuelles Vorbringen

ausräumen. Art. 16a Abs. 2 GG enthält keine vergleichbare Regelung. Das ist auch der

Wille des verfassungsgebenden Gesetzgebers und der Sinn des Konzepts der normativen Vergewisserung; denn dieses soll die Grundlage dafür bieten, den schutzbegehrenden Ausländer im Interesse einer effektiven Lastenverteilung alsbald in den

Drittstaat zurückzuführen. Die Frage ist auch im Gesetzgebungsverfahren mehrfach

erörtert worden.“

Ähnliches gilt nach Absatz 3 des Art. 16 a GG für Asylbewerber aus einem Drittstaat, für den

ein Bundesgesetz bestimmt hat, „daß dort weder politische Verhältnisse noch unmenschliche

Telefonische Auskünfte werden unverbindlich erteilt.



oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet“ (Satz 1). „Es wird vermutet, daß

ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt,

die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird“ (Satz

2). Die „normative Vergewisserung“, wie das das Bundesverfassungsgericht in dem angeführten Urteil Rn. 190 u. ö. nennt, ist relativiert. Sie läßt dem Bewerber die Möglichkeit, seine politische Verflgung zu beweisen. Das ist schwer. Die Vermutung spricht gegen sein Asylrecht.

Das betrifft die meisten Länder des früheren Jugoslawien.

Wer sich auf das Grundrecht auf Asyl nicht berufen kann, muß an der Grenze zurückgewiesen

oder aus dem grenznahen Raum abgeschoben werden. § 18 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes

stellt das im Sinne des Art. 16 a Abs. 2 S. 1 GG klar:

Pflicht zur Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung

„(2) Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn

1. Er aus einem sicheren Drittstat (§ 26a) einreist,

2. Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß ein anderer Staat auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages

für die Durchsführung des Asylverfahrens zuständig ist und ein Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird, oder

3. er eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er in der Bundesrepublik

Deutschland wegen einer besonders schweren Straftat zu einer Freiheitsstrafe von

mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, und seine Ausreise nicht

länger als drei Jahre zurückliegt.

(3) Der Ausländer ist zurückzuschieben, wenn er von der Grenzbehörde im grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird und die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen.

(4) Von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einreise aus

einem sicheren Drittstaat (§ 26a) abzusehen, soweit

1. die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur

Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat.

(5) Die Grenzbehörde hat den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln.“

Schengen-Durchführungsübereinkommen

Das Schengen-Abkommen, das in verhängnisvoller Weise die Paßkontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raumes abgeschafft hat, ändert an der dargelegten asylrechtlichen Lage

nichts. Wer die Binnengrenzen des Schengen-Raumes überall und unkontrolliert überschreiten

will, muß in den Vertragsstaaten ein Aufenthaltsrecht oder zumindest einen Schengen-Sichtvermerk (Visum) für den kurzfristigen Aufenthalt in dem Vertragsstaat, den er betritt, oder für

die Durchreise durch einen Vertragsstaat, den er durchquert, haben. Asylbewerber halten sich

illegal in Deutschland auf, wenn sie nicht berechtigt sind, einen Asylantrag in Deutschland zu

stellen, weil sie aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem sicheren Herkunftsstaat einreisen. Selbst wenn sie ein Recht auf Antragstellung haben oder hätten, wäre ihr

Aufenthalt im Sinne des Schengen-Übereinkommens nicht legal. Art. 28 ff. des Schengen

Durchführungsübereinkommens vom 14. Juni 1985 (in der Fassung von 2010 nach Änderung

durch VO [EU] Nr. 265/2010; SDÜ) regelt lediglich die Zuständigkeit für Asylverfahren unter

den Schengen-Staaten, ändert aber nichts an den nationalen Bestimmungen für die Einreise.

Art. 29 des Abkommens bestimmt:
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„(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, jedes Asylbegehren, das von einem Drittausländer in dem Hoheitsgebiet einer der Vertragspareien gestellt wird, zu behandeln.

(2) Diese Verpflichtung führt nicht dazu, daß in allen Fällen dem Asylbegehrenden die

Einreise in das Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei gewährt werden muß

oder er sich dort aufhalten kann.

Jede Vertragspartei behält sich das Recht vor, einen Asylsuchenden nach Maßgabe ihres nationalen Rechts und unter Berücksichtigung ihrer internationalen Verpflichtungen

in einen Drittstaat zurück- oder auszuweisen.“

Das Grundgesetz und das Asylverfahrensgesetz sind somit uneingeschränkt anzuwenden. Die

Einreise ist im Regelfall zu verweigern, und wenn die Fremden nach Deutschland eingedrungen sind, sind sie zurückzuschieben. Im Übrigen stellt Art. 2 das SDÜ im Sinne der essentiellen Hoheit und Verantwortung der Mitgliedstaaten über bzw. für die Sicherheit und Ordnung

in ihren Ländern klar:

„(1) Die Binnengrenzen dürfen an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten

werden.

(2) Wenn die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit es indessen erfordern,

kann eine Vertragspartei nach Konsultationen der anderen Vertragsparteien beschliessen, daß für einen begrenzten Zeitraum an den Binnengrenzen den Umständen entprechende nationale Grenzkontrollen durchgeführt werden. Verlangen die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit ein sofortiges Handeln, so ergreift die betroffene

Vertragspartei die erforderlichen Maßnahmen und unterrichtet darüber möglichst frühzeitig die anderen Vertragsparteien.

Zudem kann das Schengen-Abkommen jederzeit von jedem Vetragsstaat gekündigt werden.

Subsidiärer Schutz für Flüchtlinge aus Krieg und Bürgerkrieg

Krieg und Bürgerkrieg sind genausowenig wie wirtschaftliche Not Asylgründe, in keinem

Land und nach keinem Rechtstext. Aber der „subsidäre internationale Schutz“, den die Dublin

III.-Verordnung der Europäischen Union vom 29. Juni 2013 regelt, die seit dem 1. Januar 2014

anzuwenden ist (Verordnung [EU] Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 26. Juni 203 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedsstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittststaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedsstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist), geht darüber

hinaus. § 4 des Asylverfahrensgesetzes schreibt im Sinne der Dublin III.-Verordnung gemäß

Art. 15 ff. der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 vor:

„(1) Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die

Ausnahme vorgebracht hat, daß ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden

droht. Als ernsthafter Schaden gilt:

1. die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,

2. Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder

3. eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer

Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

(2) Ein Ausländer ist von der Zuerkenntnung subsidiären Schutzes nach Absatz 1

ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, daß er

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen hat, die
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ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen,

2. eine schwere Straftat begangen hat,

3. sich Handlungen zuschulden kommen lassen hat, die den Zielen und Grundsätzen

der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta

der Vereinten Nationen (BGBl. 1973 II. S. 430, 431) verankert sind, zuwiderlaufen

oder

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland darstellt.

Diese Ausschlußgründe gelten auch für Ausländer, die andere zu den genannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder sich in sonstiger Weise daran beteiligen.

(3) Die §§ 3c bis 3e gelten entsprechend. An die Stelle der Verfolgung, des Schutzes

vor Verfolgung beziehungsweise der begründeten Furcht vor Verfolgung treten die

Gefahr einess ernsthaften Schaden, der Schutz vor einem ernsthaften Schaden beziehungsweise die tatsächliche Gefahr eines ernsthaften Schadens; an die Stelle der

Flüchtlingseigenschaft tritt der subsidiäre Schutz.“

Es muß eine individuelle Bedrohung“ im Herkunftsland stichhaltig vogebracht werden. Die

besteht nicht, wenn ein Flüchtling bereits in einem Flüchtlingslager im Libanon oder einem

Arbeitsaufenthalt in Saudi-Arabien war. Die allgemeine Bedrohung durch einen Bürgerkrieg

erfüllt den Tatbestand nicht. Darum kann auch nicht die undifferenzierte Aufnahme von

großen Gruppen von Flüchtlingen auf die zitierte Vorschrift gestützt werden.

Schutzzuständigkeit in der Europäischen Union nach der Dublin III.-Verordnung

Absatz 5 des Art. 16 a GG erlaubt „völkerrechtliche Verträge vor allem von Mitgliedsstaaten

der Europäischen Union“, die „Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren

einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen zu treffen“. Ein solcher Vertrg ist der Vertrag von Lissabon, auf dessen Art. 78 Abs. 2 lit. AEUV die „Dublin III.Verordnung“ vom 2 . Juli 201 erlassen wurde, die seit dem 1. Januar 2014 anzuwenden ist

(Verordnung [EU] Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni

2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für

die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat

gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist). Zweck ist, die Lasten der Asylverfahren und damit auch die Kosten und Belastungen der Länder und Völker zu verteilen.

Art. 3 der Verordnung lautet:

„Die Mitgliedstaaten prüfen jeden Antrag auf internationalen Schutz, den ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einschließlich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt. Der Antrag wird von einem einzigen

Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III. als zuständiger Staat

bestimmt wird.“

Die Kapitel III. und IV. regeln die mitgliedstaatliche Zuständigkeit insbesondere im Interesse

der Einheit der Familien, zumal der Minderjährigen mit den Eltern oder Geschwistern, und

nach der gesundheitlichen Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge. Grundsätzlich ist der Staat zuständig, in dem der „Antrag auf internationalen Schutz“ gestellt wird. Diese Verordnung bestimmt die Praxis der Zuwanderung. Sie ist in einem entscheidenden Punkt mit dem Grundgesetz unvereinbar, nämlich dem, daß der Antrag „an der Grenze“ gestellt wird. Nach Art. 16 a

Absatz 2 S. 1 GG gibt es für die meisten Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl begehren, kein

Asylgrundrecht. Diese Regelung geht der bloß völkerrechtlichen Regelung der Genfer KonTelefonische Auskünfte werden unverbindlich erteilt.
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